
Gewinnspielbedingungen für das Gewinnspiel „Ticket-Verlosung zum Deutsch-Amerikanischen 

Wirtschaftstag 2015 (DAWT 2015) “ 

Diese Gewinnspielbedingungen gelten für das Gewinnspiel „Ticket-Verlosung zum Deutsch-

Amerikanischen Wirtschaftstag 2015 (DAWT 2015) “ („Gewinnspiel“). 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 

Balanstr. 55-59, 81541 München („IHK für München und Oberbayern“ oder „wir“). 

1. Teilnahmevoraussetzungen 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme 18 Jahre alt oder älter 

sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Der Teilnehmer darf nur unter Einhaltung dieser 

Gewinnspielbedingungen am Gewinnspiel teilnehmen. Falls der Teilnehmer nicht mit den 

Gewinnspielbedingungen einverstanden ist, darf eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht erfolgen. 

Die Teilnahme ist ausschließlich per E-Mail an Gabrie le.Vetter@muenchen.ihk.de möglich. Eine 

Mehrfachteilnahme eines Teilnehmers ist nicht möglich. Die Teilnahme von und über automatisierte 

Gewinnspielservices ist untersagt. 

Mitarbeiter der IHK für München und Oberbayern und von sonstigen IHK-Organisationen, Vertreter 

sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unentgeltlich. Der Teilnehmer muss lediglich die Gebühren für die 

Internetverbindung tragen. Die Teilnahme ist unabhängig vom entgeltlichen Erwerb von Produkten 

oder Dienstleistungen der IHK für München und Oberbayern. 

2. Durchführung des Gewinnspiels und Auslosung der Gewinne 

Am Mittwoch, den 03. Juni 2015, 16 Uhr startet das Gewinnspiel, beim dem dazu aufgerufen wird, 

eine E-Mail an Gabrie le.Vetter@muenchen.ihk.de zu schreiben. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, 

muss der Teilnehmer in der E-Mail kurz das eigene Geschäftsmodell beschreiben und erläutern, 

warum der US-Markt für das eigene  Unternehmen wichtig ist. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am 

Gewinnspiel teilnehmen, im Falle einer Mehrfachteilnahme wird die chronologisch erste E-Mail 

gewertet, zusätzliche E-Mails bleiben bei der Verlosung unberücksichtigt.  

Aus allen Einreichungen per E-Mail wählt eine Jury, die sich aus Mitarbeitern des Bereichs 

Außenwirtschaft der IHK für München und Oberbayern zusammensetzt, die drei überzeugendsten 

Einreichungen aus. Die drei Einreichungen, die von der Jury ausgewählt werden, erhalten jeweils 1 

Freikarte im Wert von 225 Euro für den Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag 2015 (DAWT 2015) 

am 24.06.2015 in München. Alle Informationen rund um den DAWT 2015 finden Sie unter www.da-

wt.com.  

Einreichungen, die nach dem 15. Juni 2015, 16:00 Uhr oder auf anderem Wege als per E-Mail 

abgegeben werden, bleiben bei der Verlosung unberücksichtigt. Der Eingangszeitpunkt der 

Einsendung bestimmt sich nach dem elektronisch protokollierten Zugang der E-Mail des Teilnehmers. 

Die Auslosung der Gewinne und die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt spätestens am 17.Juni 

2015. 

 



3. Gewinnbenachrichtigung, Beanspruchung der Gewinne und Gewinnverfall 

Jeder Teilnehmer, dem ein Gewinn zugelost wird („Gewinner“), wird nach Auslosung des Gewinns 

von der IHK für München und Oberbayern per Antwort auf die E-Mail des Nutzers benachrichtigt. In 

dieser Benachrichtigung wird der Gewinner aufgefordert, sich mit einer E-Mail-Antwort an den 

Veranstalter des Gewinnspiels zu wenden, um so die Gewinnberechtigung überprüfen und die 

weitere Gewinnabwicklung gewährleisten zu können. Meldet sich der Gewinner auf die 

Benachrichtigung der IHK für München und Oberbayern nicht innerhalb von 5 Kalendertagen, wird 

der jeweilige Gewinn an einen der übrigen Teilnehmer erneut verlost. 

4. Übertragung des Gewinnanspruchs und Ersatzpreise 

Eine Barauszahlung oder Übertragung des Gewinnanspruchs an Dritte ist nicht möglich. Sofern die 

Zusendung des Gewinns an einen Gewinner nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich 

ist oder der ursprüngliche Gewinn in der unter Abschnitt 3 beschriebenen Art nicht mehr lieferbar ist, 

wird die IHK für München und Oberbayern dem betroffenen Gewinner einen Ersatzpreis von 

gleichem oder höherem Wert zukommen lassen. 

5. Ausschluss von Teilnehmern vom Gewinnspiel 

Die IHK für München und Oberbayern behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen diese 

Gewinnspielbedingungen verstoßen oder sich durch Manipulation versuchen, einen Vorteil zu  

verschaffen, von der Teilnahme am laufenden Gewinnspiel und zukünftigen Gewinnspielen 

auszuschließen. Der Gewinn kann in einem solchen Fall auch nachträglich aberkannt und 

zurückgefordert und an einen Ersatzgewinner verlost werden. Ein Ausschluss eines Teilnehmers kann 

insbesondere erfolgen, wenn der Teilnehmer (i) nicht teilnahmeberechtigt ist, (ii) bei der Teilnahme 

unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben gemacht hat, (iii) unerlaubte Hilfsmittel eingesetzt 

oder sich anderweitig durch technische oder sonstige Manipulationen (z.B. Skripten zur 

automatisierten Teilnahme, Viren, Trojaner, Manipulation der Anwendung) unzulässige Vorteile 

verschafft hat, (iv) im Zusammenhang mit der Teilnahme betrügerische Handlungen vorgenommen 

hat, (v) mit seiner Teilnahme gegen geltende Gesetze verstoßen hat oder (vi) durch sonstiges 

unfaires oder regelwidriges Verhalten aufgefallen ist. Gleiches gilt für den Versuch der vorgenannten 

Handlungen. 

6. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Die IHK für München und Oberbayern kann das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 

unterbrechen, abbrechen oder vorzeitig beenden, wenn Fehlfunktionen, Störungen, Manipulationen, 

Viren oder ähnliche Vorkommnisse auftreten, welche die Administration, Sicherheit, Fairness, 

Integrität des Ablaufs des Gewinnspiels beeinträchtigen. Aus einer Unterbrechung, einem Abbruch 

oder einer vorzeitigen Beendigung können keine Ansprüche der Teilnehmer abgeleitet werden. Eine 

entsprechende Nachricht über die Unterbrechung, den Abbruch oder die vorzeitige Beendigung des 

Gewinnspiels wird auf der Website des Veranstalters veröffentlicht. 

7. Haftung 

Die IHK für München und Oberbayern haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder soweit 

nach zwingendem Recht vorgeschrieben. 



8. Freistellung 

Der Teilnehmer stellt hiermit die IHK für München und Oberbayern sowie Facebook von jeglichen 

schuldhaft verursachten Schäden aus und im Zusammenhang mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel 

frei. 

9. Datenschutz 

Die IHK für München und Oberbayern erhebt, verarbeitet und nutzt als verantwortliche Stelle die E-

Mail-Adresse des Teilnehmers sowie den Inhalt der von ihm im Rahmen der Teilnahme an diesem 

Gewinnspiel abgesendeten Email. Von den Gewinnern erhebt, verarbeitet und nutzt die IHK für 

München und Oberbayern außerdem den Namen, Unternehmensnamen, das Alter und die 

postalische Adresse. Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Zweck der 

Durchführung des Gewinnspiels, zur Benachrichtigung der Gewinner und zur Versendung des 

Gewinns erhoben, verarbeitet und genutzt. 

10. Sach- und Rechtsmängel 

Die IHK für München und Oberbayern haftet nicht für Rechts- oder Sachmängel des Gewinns. 

11. Ausschluss des Rechtswegs 

Die IHK für München und Oberbayern trifft sämtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit der 

Durchführung des Gewinnspiels nach ausschließlich eigenem Ermessen. Diese Entscheidungen sind 

abschließend, endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

12. Rechtwahl 

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

13. Kontakt 

Sollten Sie Fragen zu diesen Gewinnspielbedingungen haben, können Sie uns schriftlich unter 

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstr. 55-59, 81541 München oder 

per E-Mail an ihkmail@muenchen.ihk.de kontaktieren. 

Stand: 03.06.2015 


